
Schulkonferenz
Höchstes Gremium der Schule

Schulleitung + je 6 Lehrkräfte, Elternvertreter und Schülervertreter

• Erlass der Schulordnung

• Einführung von Lernmitteln und schulinternen Konzepten (Bsp. Umfang 

und Verteilung der Hausaufgaben)

• Schulprogramm 

• Entscheidung über Veranstaltungen (Schulfahrten etc.)

Schulpflegschaft
Elterngremium

→Vorsitzende der Klassen- und Jahrgangsstufen

• Sitzung mind. 1 mal pro Schuljahr

• Diskussionsforum zur Abstimmung der Eltern 

• Multiplikator für Mitteilungen der Schulleitung 

• Wahl Mitglieder der Fachkonferenzen (um Gewählt zu werden muss man 

nicht Teil der Schulpflegschaft sein)

Fach

-konferenzen

Beratende Stimme der 

Eltern (2 Vertreter pro 

Fach)

• Sitzung mind. 1 Mal 

pro Schuljahr

• Beratung über 

Fachinterne 

Angelegenheiten

• Grundsätze für 

Leistungsbewertung 

• Einführung von 

Fachspezifischen 

Lernmitteln

Stufen

-vertretung

1 Elternvertreter pro 20 

Schüler 

• Mehrere feste 

Vertreter pro 

Jahrgang 

• Gegenstück zur 

Klassenpflegschaft 

für die Eltern der 

Oberstufe 

Klassen

-pflegschaft 

1 Elternvertreter und 1 

Stellvertreter pro Klasse 

• Besprechung von 

klasseninternen 

Angelegenheiten 

• Bindeglied zwischen 

Eltern und 

Klassenlehrer*in

Mitwirkung der Eltern 


